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Regeste

Nichtanhandnahme (Entziehen von Minderjährigen); Nichteintreten | Strafprozess

Erwägungen

E. 1
Nach Strafanzeigen vom 6. und 9. April 2021 sowie 9. Juni 2021 nahm die
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland eine Strafuntersuchung gegen die vom
Beschwerdeführer geschiedene Mutter der gemeinsamen drei Kinder wegen Entziehens von
Unmündigen bzw. Minderjährigen am 4. Oktober 2021 nicht an die Hand. Dagegen erhob
der Beschwerdeführer am 14. Oktober 2021 kantonale Beschwerde. Am 20. Oktober 2021
reichte er einen Nachtrag zur Beschwerdeschrift ein, beinhaltend eine Strafanzeige gegen
die Präsidentin der KESB Winterthur. Mit obergerichtlicher Präsidialverfügung vom 15.
November 2021 wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass Strafanzeigen bei
der Polizei oder der Staatsanwaltschaft einzureichen seien. Am 30. März 2022 trat das
Obergericht des Kantons Zürich auf die Beschwerde in einer Hauptbegründung nicht ein
und wies die Beschwerde - wäre darauf einzutreten gewesen - in einer Eventualbegründung
ab. Der Beschwerdeführer wendet sich mit Beschwerde an das Bundesgericht.

E. 2
Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form unter
Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwiefern dieser Recht verletzt.
Enthält ein Entscheid mehrere Begründungen, die je für sich den Ausgang der Sache
besiegeln, müssen für die Gutheissung einer Beschwerde alle Begründungen das Recht
verletzen ( BGE 139 III 536 E. 2.2; 133 IV 119 E. 6).

E. 3
Die Vorinstanz tritt in einer Hauptbegründung auf die kantonale Beschwerde mangels
Beschwerdelegitimation nicht ein. Damit befasst sich der Beschwerdeführer vor
Bundesgericht nicht. Folglich geht aus der Beschwerde nicht hervor, dass und inwiefern das
Nichteintreten der Vorinstanz gegen das Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen
könnte. Der Begründungsmangel ist offensichtlich. Erweist sich die Beschwerde aber
bereits in Bezug auf die vorinstanzliche Hauptbegründung als ungenügend im Sinne von
Art. 42 Abs. 2 BGG , muss sich das Bundesgericht mit der Eventualbegründung der
Vorinstanz nicht mehr befassen. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss den
vorinstanzlichen Kostenspruch anficht, zeigt er ebenfalls nicht ansatzweise auf, dass und
inwiefern die Vorinstanz Art. 428 StPO unrichtig angewendet haben könnte. Die
Beschwerde genügt den Begründungsanforderungen nicht ( Art. 42 Abs. 2 BGG ). Der
Begründungsmangel ist offensichtlich.



E. 4
Für die Entgegennahme und Behandlung allfälliger Strafanzeigen ist das Bundesgericht im
Übrigen nicht zuständig. Sollte der Beschwerdeführer mit seiner Beschwerde auch die
Präsidialverfügung vom 15. November 2021 anfechten wollen, muss nicht geprüft werden,
ob diese Verfügung noch zusammen mit dem Nichteintretensbeschluss angefochten werden
kann, zumal aus den Ausführungen in der Beschwerde ohnehin nicht hervorgeht, dass und
inwiefern das Recht im Sinne von Art. 95 BGG diesbezüglich verletzt worden sein soll.

E. 5
Auf die Beschwerde ist folglich im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten. Auf
eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ). Das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird damit gegenstandslos. Demnach erkennt das
präsidierende Mitglied:
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